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Abwägung 

zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

zum Vorentwurf des Bebauungsplanes und der Satzung über Örtliche Bauvorschriften 

„Bildungszentrum 1. Änderung“ 
 

Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit während 

der Beteiligung fanden wie folgt statt: 

 

 

1 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 

BauGB  

Zeitraum mit Schreiben vom 25.08.2021  bis zum 04.10.2021 

 

2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Zeitraum vom 02.09.2021  bis zum 04.10.2021 

 

 

3 Grundlagen 

   

Vorentwurf Planzeichnung i.d.F.v. 11.06.2021 

Vorentwurf Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und Satzung 

über örtliche Bauvorschriften 
i.d.F.v. 11.06.2021 

Vorentwurf Begründung i.d.F.v. 11.06.2021 

Vorentwurf Umweltbericht mit Grünordnungsplan i.d.F.v. 11.06.2021 

Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung und Habitatpotenzialanalyse  i.d.F.v. 27.04.2021 

Vorab-Stellungnahme Verkehrsuntersuchung i.d.F.v 28.05.2021 

Luftbildauswertung auf Kampfmittelbelastung  i.d.F.v. 06.04.2021 
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I. Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben und um 

Stellungnahme gebeten: 
 

Lfd.
Nr. 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme mit 
Schreiben vom: 

Anregungen / Hin-
weise 

ja nein 

1 Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg 26.08.2021  x 

2 Polizeipräsidium Aalen 26.08.2021  x 

3 Amprion GmbH 26.08.2021  x 

4 Romberg – Ehrenamtlicher Denkmalpfleger 26.08.2021  x 

5 Gemeinde Korb 30.08.2021  x 

6 Transnet 30.08.2021  x 

7 Landratsamt Rems-Murr-Kreis 08.10.2021 x  

8 Gemeinde Winterbach 06.09.2021  x 

9 Telefonica o2 16.09.2021  x 

10 Landesamt für Denkmalpflege 16.09.2021  x 

11 Stadt Waiblingen - Stadtplanungsamt 17.09.2021  x 

12 VVS Stuttgart GmbH 17.09.2021 x  

13 Verband Region Stuttgart  16.09.2021  x 

14 Gemeinde Baltmannsweiler 21.09.2021  x 

15 Vodafone Kabel Deutschland 23.09.2021  x 

16 Regierungspräsidium Stuttgart 27.09.2021  x 

17 Planungsverband Unteres Remstal 28.09.2021  x 
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Lfd.
Nr. 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme mit 
Schreiben vom: 

Anregungen / Hin-
weise 

ja nein 

18 Zweckverband Landeswasserversorgung 29.09.2021 x  

19 RP Freiburg – Landesamt für Geologie 30.09.2021  x 

20 LRA Rems Murr Kreis - Grundwasserschutz 30.09.2021 x x 

21 BUND 01.10.2021 x  

22 Abfallwirtschaft Rems-Murr-Kreis AöR 30.08.2021  x 

 
 
 
 
 
 
 
II. Seitens der Öffentlichkeit wurden folgende Stellungnahmen abgegeben 
 

Lfd. 
Nr. 

Private / Bürger Schreiben vom: 
Anregungen / Hin-

weise 

ja nein 

1 Ö 1 –  31.08.2021 x  

2 Ö 2 –  03.09.2021 x  

3 Ö 3 –  15.09.2021 x  

4 Ö 4 –  03.10.2021 x  

5     

6     

 

 
 
 
 
Im Rahmen der o.g. Beteiligungen sind von Privatpersonen und von Behörden Stellungnahmen eingegangen. 

Die Verwaltung hat die unterschiedlichen Belange gegeneinander und untereinander im Folgenden abgewo-

gen. 
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I. Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
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I.1 NOW Zweck-
verband Wasser-
versorgung Nord-
ostwürttemberg 
 
Schreiben vom 
26.08.2021 
 
 

 
 
 

 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.2 Polizeipräsi-
dium Aalen 
 
Schreiben vom  
26.08.2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
seitens des PP Aalen, Sachbereich Verkehr, bestehen, bei Betrachtung ver-
kehrsrechtlicher Belange, derzeit keine Einwände/Bedenken gegen den Be-
bauungsplan.  
Ferner wird darum gebeten, das PP Aalen weiterhin, insbesondere in ver-
kehrsrechtlichen Angelegenheiten, an dem Verfahren zu beteiligen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Jochen Schippert 
************************** 

Polizeipräsidium Aalen 
Führungs- und Einsatzstab 
- Sachbereich Verkehr -  
Böhmerwaldstraße 20 
73141 Aalen 
Dienstsitz: 
71332 Waiblingen 
Alter Postplatz 20 
Tel.: 07151/950-222 
mail: jochen.schippert@polizei.bwl.de 
aalen.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jochen.schippert@polizei.bwl.de
mailto:aalen.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de
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I.3 Amprion  
 
Schreiben vom  
26.08.2021  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Planbereich der o. a. Maßnahme verlaufen keine Höchstspan-
nungsleitungen unseres Unternehmens. 
 
Planungen von Höchstspannungsleitungen für diesen Bereich liegen 
aus heutiger Sicht nicht vor. 
 
Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitun-
gen die zuständigen Unternehmen beteiligt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Vidal Blanco 
 
Amprion GmbH  
Asset Management 
Bestandssicherung Leitungen 
Robert-Schuman-Straße 7, 44263 Dortmund 
Telefon +49 231 5849-15711 
baerbel.vidal@amprion.net  
www.amprion.net  
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 

mailto:baerbel.vidal@amprion.net
http://www.amprion.net/
https://www.amprion.net/Information-Datenschutz.html
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I.4 Romberg – eh-
renamtlicher 
Denkmalpfleger 
 
Schreiben vom  
26.08.2021 
 

 

Auf der Fläche des geänderten Bebauungsplan "Bildungszetrum" sind 

keine vor-und frühgeschichlichen bekannt. So bestehen derzeit von bo-

dendenkmaipflegerischer Seite keine Bedenken zu Ihren Planungen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Günter Romberg (Ehrenamtlicher Denkmalpfleger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.5 Gemeinde 
Korb 
 
Schreiben vom 
30.08.2021   
 

Sehr geehrter Herr Duffner, 
 
Von der Gemeinde Korb werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetra-
gen. 
 
Freundliche Grüße  
Pia Fischer 
___________________________ 
Gemeinde Korb 
-Bauamt- 
Kirchstraße 1  
71404 Korb  
Tel.: 07151/9334-47 
Fax: 07151/9334-43  
E-Mail: fischer@korb.de  
Internet: www.korb.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fischer@korb.de
http://www.korb.de/
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I.6 Transnetbw 
 
Schreiben vom 
30.08.2021 
 

 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Bildungszentrum - 1. Ände-
rung" in Weinstadt 
Hier – Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrter Herr Duffner, 
 
wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdoku-
mentation abgeglichen. 
Im geplanten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Bildungszentrum - 1. 
Änderung" in Weinstadt betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine 
Höchstspannungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen trotzdem gerne zur Verfügung. 

 
Freundliche Grüße / Kind Regards 
 
i. A. Mario Brenner 
Bauleitplanung / externe Planungsverfahren  
Trassierung & Leitungstechnik  
 
TransnetBW GmbH 
Heilbronner Str. 51-55 
70191 Stuttgart 

 Bauleitplanung@transnetbw.de 
www.transnetbw.de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
  
 
 

mailto:Bauleitplanung@transnetbw.de
http://www.transnetbw.de/
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 I.7 Landratsamt 
Rems-Murr-Kreis 
 
Schreiben vom 
08.10.2021  
 

 

Zu Eingriffs-/Ausgleichbilanz und Artenschutz 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
Zu Artenschutzrechtliche Maßnahmen: 
sind im Textteil des Bebauungsplanes bereits enthalten 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Zu CEF-Maßnahmen 
sind im Textteil des Bebauungsplanes bereits enthalten, aufgrund der 
eingehenden Prüfung und fehlender artenschutzrechtlicher Relevanz 
entfällt diese Festsetzung. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
Zu Pflanzliste: 
Pflanzliste wurde aktualisiert und an den Standort angepasst. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
Zu Immissionsschutz 
Gutachten wurde erstellt und kommt zu dem Ergebnis, dass durch 
das Bebauungsplanverfahren keine Konflikte entstehen.  
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
Zu Gewässerschutz: 
Zu 3.5 
Baugrunduntersuchungen werden im Zuge der Ausführungsplan 
durchgeführt. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
Zu 8.1 Umweltbericht: 
Die Thematik Wasserverbrauch und mögliche Auswirkungen auf die 
Umwelt und Gewässer wurde in den Umweltbericht eingestellt.  
 
Die Stadtwerke als Wasserversorger beziehen im Bereich des Stan-
dortes Wasser von der Landeswasserversorgung.  Die Bezugsrechte 
werden derzeit  zu rund 50 % ausgenutzt. Durch den Wegfall des 
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Stiftbades in Beutelsbach gleichen sich die Nutzung der Bezugsrechte 
auch wieder aus. Die Befüllung des Bades ist immer mit den Stadt-
werken abzustimmen und die Entnahme wird durch die SWW so ein-
gestellt, dass keine Auswirkungen auf das vorhandene TW-Netz ent-
stehen. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
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Zu Bodenschutz:  
Die Thematik Bodenausgleich wird im Umweltbericht im weiteren 
Verfahren spezifiziert. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
Abs.2 und 3: 
Erdmassenkonzept wird erstellt und mit dem LRA abgestimmt. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
 
 
 
Zu Altlasten und Schadensfälle: 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Zu Kommunale Abwasserbeseitigung: 
Entwässerungskonzept wie auch Abwasserbeseitigung werden im 
Rahmen der Erschließungsplanung mit dem LRA abgestimmt. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
Zu Gewässerbewirtschaftung, Hochwasserschutz und Wasserbau: 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.8 Gemeinde 
Winterbach 
 
Schreiben vom 
06.09.2021 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Duffner, 
wir danken Ihnen für die Beteiligung an diesem Bebauungsplanverfahren 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass die Gemeinde Winterbach hierzu keinerlei 
Anregungen und Bedenken hat. 
Wir geben Ihnen dies zur Kenntnis. 
Mit freundlichen Grüßen  

Rainer Blessing  

Leiter Bauamt  

 

 

Gemeinde Winterbach  
www.winterbach.de 

 

Zimmer 1.5 Tel.: 07181 7006-24  

Marktplatz 2 Fax.: 07181 7006-1009  

73650 Winterbach  E-Mail: r.blessing@winterbach.de 
 
 

 

 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.winterbach.de/
mailto:r.blessing@winterbach.de
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I.9 Telefonica o2 
 
Schreiben vom 
16.09.2021 
 

 
die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, dass keine Belange von Seiten der 
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erwarten sind. 
Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales 
Bild. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 

 
 
 
Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so 
würden wir Sie bitten uns die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 
 
 
Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely 
 
i.A. Michael Rösch 
Projektleiter 
Request Management / Behördenengineering 
 
Sabine Schoor 
Projektassistentin 
Behördenengineering 
 
 
Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter: 
Südwestpark 35, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg 
Michael Rösch telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 (0) 174 349 67 03 
Sabine Schoor telefonisch erreichbar unter Mobil: + 49 (0) 172 798 60 56 
 
 
 
 
 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.10 RP Stuttgart – 
Landesamt für 
Denkmalpflege 
 
Schreiben vom 
16.09.2021 
 
 
 
 
 

 
Von: Thiel, Dr. Andreas (RPS) [mailto:andreas.thiel@rps.bwl.de]  
Gesendet: Donnerstag, 16. September 2021 13:53 
An: Mail 
Betreff: Bebauungsplan "Bildungszentrum – 1. Änderung" mit Satzung über 
örtliche Bauvorschriften in den Stadtteilen Beutelsbach-Benzach und 
Endersbach 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
vielen Dank für die Beteiligung an dem oben genannten Verfahren. Von Sei-
ten der archäologischen Denkmalpflege bestehen keine fachlichen Beden-
ken gegenüber dem eBPL. Vielen Dank auch für die Übernahme von §20 
DSchG BW (Anzeigepflicht) in den Umweltbericht.  
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Andreas Thiel 
Landesamt für Denkmalpflege 
im Regierungspräsidium Stuttgart  
Referat 84.2. Operative Archäologie 
Berliner Straße 12 -73728 Esslingen/N. 
Tel. 0711 - 904 45 404 (Zentrale: 904 45 109) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 

mailto:andreas.thiel@rps.bwl.de


Bebauungsplan „Bildungszentrum – 1.Änderung“ Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung  

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
klj  

 Seite 20 / 60 

 I.11 Stadt Waib-
lingen - Stadtpla-
nung 
 
Schreiben vom 
17.09.2021 
 

   

Sehr geehrter Herr Duffner, 
vielen Dank für die Beteiligung in o.g. Verfahren. Belange der Stadt Waiblin-
gen sind davon nicht berührt. Eine Beteiligung im weiteren Verfahren ist 
nicht erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gabriele Maier 

 

Stadt Waiblingen 

Fachbereich Stadtplanung 

Abteilung Planung und Sanierung 

Kurze Straße 24 

71332 Waiblingen 

 

Tel: +49 7151 5001-3123 

Fax: +49 7151 5001-3119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.12 VVS GmbH 
 
Schreiben vom 
17.09.2021 
 

Bebauungsplan "Bildungszentrum – 1. Änderung" Weinstadt in 
den Stadtteilen Beutelsbach-Benzach und Endersbach 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen den o. g. Bebauungsplan erheben wir im Grundsatz keine Ein-
wände.  
 
Das Plangebiet liegt im 500 Meter-Einzugsbereich der Haltestelle 
Beutelsbach, Benzach, welche von den Linien 114, 206 und 209 re-
gelmäßig bedient wird. 
Mit Blick auf die unbefriedigende Haltestellensituation und Linienfüh-
rung der Linie 222 (Kleinbus) im Bereich Endersbach, Pestalozzi-
straße sowie zur Nachfragesteigerung auf dieser Linie müsste aus 
unserer Sicht in Zusammenhang mit dieser Planung eine Buswende-
möglichkeit samt Haltestelle am Ende der Pestalozzistraße zur Er-
schließung des neuen Bads (Betriebszeiten des Bades lt. Verkehrs-
gutachten decken sich mit den Betriebszeiten der Linie 222) vorgese-
hen werden. 
Mit freundlichen Grüßen  
Wilfried Radatz  
Abteilung Planung  
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS)  
Rotebühlstraße 121, 70178 Stuttgart  
Telefon 0711 6606-2231, Fax 0711 6606-2200  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs.1:  
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
Abs. 2: 
Von einer Bus-Andienung des Hallenbads über die Pestalozzistraße 
wird aufgrund der Neuordnung der Parkplätze nahe des Hallenbades 
und fehlender Wendemöglichkeiten abgeraten – siehe Verkehrsgut-
achten vom 19.07.2022. Eine Zunahme des Verkehrs soll vermieden 
werden. In der erweiterten Verkehrsuntersuchung wird stattdessen 
eine verbesserte Bedienung der Haltestelle Benzach Bildungszentrum 
durch die in diesem Bereich verkehrenden Buslinien erörtert. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.13 Verband Re-
gion Stuttgart  
 
Schreiben vom 
16.09.2021 
 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.14 Gemeinde 
Baltmannsweiler  
 
Schreiben vom 
21.09.2021 
 

Sehr geehrter Herr Duffner,  
wir nehmen Bezug auf die Anhörung zu der im Betreff näher bezeichneten 
Planung.  
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Baltmannsweiler hat sich in seiner 
heutigen Sitzung mit der Planung „Bildungszentrum – 1. Änderung“ der Ge-
meinde Weinstadt befasst und beschlossen, keine Anregungen vorzubrin-
gen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Bernd Rath 
Leitung Hauptamt 

 

 

Gemeindeverwaltung 

Marktplatz 1 

73666 Baltmannsweiler 

Telefon: 07153 9427-20 

Telefax: 07153 9427-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.15 Vodafone Ka-
bel Deutschland  
 
Schreiben vom 
23.09.2021 
 

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01063193 
E-Mail: TFR.Stuttgart.SW@Vodafone.com 
Datum: 23.09.2021 
Stadt Weinstadt, Bebauungsplan "Bildungszentrum – 1. Änderung" 
mit Satzung über örtliche Bauvorschriften in den Stadtteilen Beutels-
bach-Benzach und Endersbach 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 25.08.2021. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutsch-
land GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Ein-
wände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekom-
munikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von 
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Bitte beachten Sie:  
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, 
Baufeldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum 
weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion 
hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die 
bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten 
Monate zu bedenken und zu entschuldigen.  
 

Freundliche Grüße 

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 

mailto:TFR.Stuttgart.SW@Vodafone.com
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Datum: 23.09.2021 
Stadt Weinstadt, Bebauungsplan "Bildungszentrum – 1. Änderung" mit Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften in den Stadtteilen Beutelsbach-Benzach 
und Endersbach 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 25.08.2021. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlich-
keitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu ei-
nem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neu-
baugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage 
bei. 

Bitte beachten Sie:  
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeld-
freimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorge-
hen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat Stel-
lung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikations-
wege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschul-
digen.  
 
Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH  

 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH  

 Zeichenerklärung Vodafone GmbH  

 Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH  

 

 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
 
 

mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf
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I.16 Regierungs-
präsidium Stutt-
gart  
 
Schreiben vom 
27.09.2021 
 

vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden 
ins Intranet eingestellt bzw. durch Ref. 21 ausgelegt und damit den Fachab-
teilungen im Hause zugänglich gemacht. 
 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen entwi-
ckelten Bebauungsplan..  
Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 11.03.2021 erhalten Sie 
keine Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. 
Die von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen - bei Bedarf - jeweils di-
rekt Stellung. 
 
Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die o.g Pla-
nung. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG 
gebeten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fer-
tigung der Planunterlagen in digitalisierter Form an das Postfach Koordina-
tionBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden.  
Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekannt-
machungsnachweis digital vorzulegen. 
 
Hinweis: 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Er-
lasses zur Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils 
aktuellem Formblatt (abrufbar unter https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 
 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums 
sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 

Zu Raumordnung: 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
Aufnahme in Raumordnungskataster – Planunterlagen werden über-
geben. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung   
 

file://///Diskstation/Austausch/Büro%20GEsamt/Projekte/Zoll/Weinstadt/BP%20BIldungszetrum%20Hallenbad/TÖB/Abwägung/KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de%20
file://///Diskstation/Austausch/Büro%20GEsamt/Projekte/Zoll/Weinstadt/BP%20BIldungszetrum%20Hallenbad/TÖB/Abwägung/KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de%20
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/
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Cornelia.Kästle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904- 14224 
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 

Herr Lucas Bilitsch 

Tel.: 0711/904-45170 

Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Stefanie Bäurle 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 – Raumordnung 
 
Ruppmannstraße 21 
71565 Stuttgart 
Telefon: 0711/904-12107 

 

 

 

mailto:Cornelia.Kästle@rps.bwl.de
mailto:Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de
mailto:Birgit.Mueller@rps.bwl.de
mailto:Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de
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I.17 Planungsver-
band Unteres 
Remstal 
 
Schreiben vom 
28.09.2021 
 

der Planungsverband Unteres Remstal wurde um Stellungnahme zu anlie-
gendem Bebauungsplanvorhaben gebeten. 
Der Planungsverband Unteres Remstal hat keine Anregungen und Beden-
ken. Eine Änderung des Flächennutzungsplans ist laut Begründung des Be-
bauungsplanentwurfs nicht erforderlich. 
Mit freundlichen Grüßen 
Susan Harms 
Planungsverband Unteres Remstal 
Beutelsbach, Poststr. 17 
71384 Weinstadt 
Tel: (07151) 693-270 
Fax: (07151) 693-121 
E-Mail: S.Harms@weinstadt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:S.Harms@weinstadt.de
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I.18 Zweckver-
band Landeswas-
serversorgung 
 
Schreiben vom 
29.09.2021 
 

 

Zu Schutzstreifen: 
In dem im BPlan gesicherten Leitungsrecht sind die Abstände einge-
halten. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
Zu Bepflanzungen: 
Im Bereich der Schutzstreifen sind keine Pflanzgebote festgesetzt. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
Zu Sonstiges: 
Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.19 RP Freiburg – 
Landesamt für Ge-
ologie 
 
Schreiben vom 
29.09.2021 
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Zu Geotechnik: 
Hinweise werden in den Textteil übernommen. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung  
 
 
 
 
Zu Boden/Mineralische Rohstoffe 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken.  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
 
 



Bebauungsplan „Bildungszentrum – 1.Änderung“ Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung  

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
klj  

 Seite 32 / 60 

 

 

Zu Grundwasser: 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken.  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
Zu Bergbau/Geotopschutz 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken.  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.20 Landratsamt  
Rems-Murr-Kreis 
Grundwasser-
schutz  
 
Schreiben vom 
30.09.2021 
 

das Amt für Umweltschutz wurde zu dem Bebauungsplan um Stellung-
nahme gebeten. 
Ich bearbeite den Grundwasserschutz in technischer Hinsicht. 
Der Bebauungsplan dient insbesondere dem Bau eines Hallen-Bades. 
Ich habe das Gebiet der Stadt Weinstadt erst im Frühjahr nach vielen Jahren 
wieder übernommen. 
So ist mir das ehem. Hallen-Frei-Bad Cabrio und der Mineralwasserbrunnen 
von früher gut bekannt. 
Nicht jedoch neuere Überlegungen. 
Ich habe die von Ihnen übermittelten Unterlagen durchgesehen, aber nicht 
gefunden, wie das neue Bad mit Wasser versorgt werden soll. 
Habe ich etwas übersehen? 
Ich würde mich über einen baldigen Rückruf freuen, da die Frist abläuft, 
eine Stellungnahme abzugeben. 
Freundliche Grüße 
Andreas Krumwieh 
Grundwasserschutz und Wasserversorgung 
Amt für Umweltschutz 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis 
Stuttgarter Straße 110 
71332 Waiblingen  
Telefon: 07151 501-2763 
Telefax: 07151 501-2789 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe STN Landratsamt Rems-Murr-Kreis vom 08.10.2021 
  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.21 BUND 
 
Schreiben vom 
01.10.2021 
 

 
 

Zu Klimaneutralität, Freiflächensolaranlage 
Der klimaneutrale Betrieb des Hallenbades ist nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanverfahrens. Hinweise werden an den Betreiber weiter-
gegeben.  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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Zu Verkehrsuntersuchung 
Im Zuge des erweiterten Verkehrsgutachtens wurden die Regelung 
des ruhenden Verkehrs in der Pestalozzistraße und die Vermeidung 
der direkten Pkw-Anfahrt über die Pestalozzistraße betrachtet. Eine 
Zunahme des Verkehrs und die direkte Anfahrt des Bades durch Be-
sucher sollen durch Umbaumaßnahmen in der Pestalozzistraße ver-
mieden werden – siehe Verkehrsgutachten vom 19.07.2022. Auf den 
bestehenden Parkplätzen an der Beutelsbacher Straße können aus-
reichend Parkplätze für die Badbesucher zur Verfügung gestellt wer-
den. Die Möglichkeiten zur verbesserten Andienung der Haltestelle 
Benzach Bildungszentrum durch den Busverkehr werden im Ver-
kehrsgutachten dargelegt. Fahrradabstellanlagen werden im Rahmen 
der Ausführungsplanung berücksichtigt. Zusätzlich arbeitet die Ver-
waltung an der Fortschreibung des Masterplanes Bildungszentrum, 
die das Thema Fuß- und Radverkehr beinhaltet.  
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung   
 
Zu kleiner Sportplatz 
Im Bebauungsplan sind Flächen definiert, auf denen Sportanlagen er-
richtet werden können. Die bestehenden Sportplätze im Bereich des 
Hallenbadneubaus werden im Rahmen der Baumaßnahmen in das 
angrenzenden SO 2 verlagert. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
Zu Umweltbericht: 
Es handelt sich bei den zwei Feldheckenabschnitten um Biotoptypen 
höherer Wertigkeit gemäß ÖKVO. Der südliche,  größere Teilbereich 
wird über Pflanzbindung erhalten. Die Wertigkeit ergibt sich über die 
Vegetationsausstattung, nicht über die Eignung als Lebensstätte für 
Arten. Die Eignung als Lebensstätte definiert sich über die intensive 
Gesamtnutzung des Sportareals. 
Beschlussvorschlag:  
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Kenntnisnahme  
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Zu Versiegelung von Flächen 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die gesetzlichen 
Anforderungen an die Versiegelung von Flächen umgesetzt. Der Aus-
gleich erfolgt sowohl innerhalb des Plangebietes als auch außerhalb 
des Plangebietes. Das Ökopunktedefizit der Planung wird durch be-
reits umgesetzte Ausgleichmaßnahmen außerhalb des Plangebietes 
auf Weinstädter Gemarkung kompensiert. Es wird auf den Umwelt-
bericht verwiesen. Das Starkregenrisikomanagement der Stadt Wein-
stadt wird bei der Planungen ebenfalls berücksichtigt. Zur Sicherung 
einer möglichen Ableitung wurden zwei Leitungsrechte im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplans festgesetzt. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
Zu Dachbegrünung: 
Eine Begrünung mittels gebietseigenen Saatguts wird festgesetzt. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
Zu Artenschutz Abs. 1 - Glasfronten: 
Festsetzungen sind im BP hierzu bereits getroffen. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
Zu Artenschutz Abs. 2 – Eidechsenhabitat 
Das Eidechsenhabitat ist in der Artenschutzrechtlichen Relevanzprü-
fung berücksichtigt. Es bleibt bestehen, und ist während der Bau-
phase zu schützen. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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Zu Artenschutz Abs. 3 – Nistkästen 
Festsetzungen sind im BP hierzu bereits getroffen, aufgrund der ein-
gehenden Prüfung und fehlender artenschutzrechtlicher Relevanz 
entfällt diese Festsetzung. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme und Nicht-Berücksichtigung 
 
Ökopunktebilanz 
Die Anzahl der Bäume wurde nicht mittels Luftbild erhoben, sondern 
im Rahmen mehrerer Begehungen vor Ort. Eine Kontrolle ist erfolgt. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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I.22 AWRM 
Abfallwirtschaft 
Rems Murr Kreis  
 
Schreiben vom 
06.10.2021 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sammelstelle wird weiterbenutzt. Daher keine Anregungen, Hin-
weise und Bedenken.  
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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. 
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II. Private 

Nr. Privat Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
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II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

31.08.2021  
 
 

 

 
Zu nicht ausreichende Größe des geplanten Hallenbades. 
Grundlagen für die geplante Größe des Hallenbades  ist die Machbar-
keitsuntersuchung der Stadtwerke aus dem Jahr 2020, die die Be-
darfe in Weinstadt ermittelt hat. Hierbei sind die Bedarfe der Schu-
len, Vereine und Öffentlichkeit berücksichtigt. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
Zu Parkplatzsituation . 
Unter dem Aspekt des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden ist 
eine optimale Ausnutzung der bestehenden Parkplatzflächen gebo-
ten. Im Verkehrskonzept wurde die Kapazität der bestehenden Park-
plätze unter verschiedenen Szenarien untersucht und für ausreichend 
eingeschätzt.  Im Zuge des erweiterten Verkehrsgutachtens wurde 
die Pestalozzistraße und die Vermeidung der direkten Pkw-Anfahrt 
betrachtet. Eine Zunahme des Verkehrs und die direkte Anfahrt des 
Bades durch Besucher sollen durch Umbaumaßnahmen in der 
Pestalozzistraße vermieden werden – siehe Verkehrsgutachten vom 
19.07.2022. Auf den bestehenden Parkplätzen an der Beutelsbacher 
Straße können ausreichend Parkplätze für die Badbesucher zur Verfü-
gung gestellt werden.  
Eine Zufahrt für Rettungs-, Müll- und Versorgungsfahrzeuge bleibt 
bestehen. Ferner arbeitet die Verwaltung an der Fortschreibung des 
Masterplanes Bildungszentrum, die die Wegeverbindungen und den 
öffentlich Raum im Bildungszentrum betrachtet.   
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung  
 
Zu Werferplatz 
Die Festsetzungen der Bebauungsplanänderung orientieren sich für 
diesen Bereich an den Festsetzungen des Bebauungsplans Bildungs-
zentrum (Rasenplatz). Der Werferplatz wird durch die Festsetzungen 
für das SO 3 im Bestand gesichert.  
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Beschlussvorschlag: 
teilweise Berücksichtigung  
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II.2 Ö 2  

Schreiben vom 
03.09.2021 

 

 

 
 
 
Zu Parkplatzsituation . 
Im Rahmen des erweiterten Verkehrsgutachtens wird dieser Aspekt  
unter Berücksichtigung der Verlegung des Wendehammers betrach-
tet. Es muss zwar eine  Zufahrt für Rettungs-, Müll- und Versorgungs-
fahrzeuge gesichert bleiben, ein etwaiger  „Andienungsverkehr“ 
durch Badbesucher über die Pestalozzistraße soll damit verhindert 
werden  – siehe Verkehrsgutachten vom 19.07.2022. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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II.3 Ö 3  

Schreiben vom 
15.09.2021 

 

 

 
 
 
Zu Parkplatzsituation  
Im Zuge des erweiterten Verkehrsgutachtens wurde die Pestaloz-
zistraße und die Vermeidung der direkten Pkw-Anfahrt betrachtet. 
Eine Zunahme des Verkehrs und die direkte Anfahrt des Bades durch 
Besucher sollen durch Umbaumaßnahmen in der Pestalozzistraße 
vermieden werden – siehe Verkehrsgutachten vom 19.07.2022. Auf 
den bestehenden Parkplätzen an der Beutelsbacher Straße können 
ausreichend Parkplätze für die Badbesucher zur Verfügung gestellt 
werden. Erweiterungsoptionen stehen zur Verfügung. Eine Zufahrt 
für Rettungs-, Müll- und Versorgungsfahrzeuge bleibt bestehen. Fer-
ner arbeitet die Verwaltung an der Fortschreibung des Masterplanes 
Bildungszentrum, die die Wegeverbindungen und den öffentlich 
Raum im Bildungszentrum betrachtet. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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Zu Versiegelte Fläche, Entwässerung . 
Eine Bestandsvermessung zur Ableitung von Starkregen aus den süd-
lich gelegenen Grundstücken ist erfolgt. Rechnerische Machbarkeit 
ist nachgewiesen. Im nächsten Schritt wird eine technische Realisie-
rung geprüft. Eine mögliche Ableitung wird mittels Leitungsrecht im 
Bebauungsplan gesichert.  
Für die Abwassermenge nach den Regeln der Technik ist der Kanal 
ausreichend. Vorkehrungen gegen Starkregen sind vom Grundstücks-
eigentümer zu treffen. Auskunft gibt das Tiefbauamt der Stadt Wein-
stadt. 
 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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II.3 Ö 4  

Schreiben vom 
03.10.2021 

 

 

 
 
 
Zu Beachtung des bestehenden Wohngebiets (Abs. 2,3): 
Die Auswirkungen der Planung auf das angrenzende Wohngebiet 
wurden durch ein Verkehrsgutachten und eine Schalluntersuchung 
untersucht. Im Zuge des erweiterten Verkehrsgutachtens wurde die 
Pestalozzistraße und die Vermeidung der direkten Pkw-Anfahrt be-
trachtet. Eine Zunahme des Verkehrs und die direkte Anfahrt des Ba-
des durch Besucher sollen durch Umbaumaßnahmen in der Pestaloz-
zistraße vermieden werden – siehe Verkehrsgutachten vom 
19.07.2022. Auf den bestehenden Parkplätzen an der Beutelsbacher 
Straße können ausreichend Parkplätze für die Badbesucher zur Verfü-
gung gestellt werden. Erweiterungsoptionen stehen zur Verfügung. 
Eine Zufahrt für Rettungs-, Müll- und Versorgungsfahrzeuge bleibt 
bestehen. Ferner arbeitet die Verwaltung an der Fortschreibung des 
Masterplanes Bildungszentrum, die die Wegeverbindungen und den 
öffentlich Raum im Bildungszentrum betrachtet.   
Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Bebau-
ungsplanverfahren keine Konflikte hinsichtlich der Wohnbebauung 
bestehen.  
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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Zu 2.1 a): 
Natürliche Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Bei dem genannten Bach handelt es sich um einen Entwässerungsgra-
ben, der in einem separaten Kanal in der Pestalozzistraße abgeleitet 
wird. Im weiteren Verlauf geht der Kanal in den Mischwasserkanal 
über. Der Umweltbericht wurde aktualisiert.  
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
 
 
 
Zu 2.1 b) 
Eine Bestandsvermessung zur Ableitung von Starkregen aus den süd-
lich gelegenen Grundstücken ist erfolgt. Rechnerische Machbarkeit 
ist nachgewiesen. Im nächsten Schritt wird eine technische Realisie-
rung geprüft. Eine mögliche Ableitung wird mittels Leitungsrecht im 
Bebauungsplan gesichert. Vorkehrungen gegen Starkregen sind vom 
Grundstückseigentümer zu treffen. Auskunft gibt das Tiefbauamt der 
Stadt Weinstadt.    
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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Zu B) 
Das Plangebiet befindet sich in keiner siedlungsrelevanten Kaltluft-
leitbahn und weist keine Hanglage auf.  
In der Umgebung sind durch die großflächigen landwirtschaftlichen 
Flächen umfangreiche Frisch-/Kaltluftproduktionsflächen vorhanden. 
Durch die festgesetzte Dachbegrünung und die Bestandssicherung im 
SO 3 bleiben diese Funktionen im Plangebiet weitestgehend erhalten. 
Kaltluftabflussbahnen bleiben durch die Gebäudeabstände weiterhin 
erhalten. Im Übrigen wird auf den Umweltbericht verwiesen. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
 
 
 
Zu Umgebungsstraße: 
Eine Umgehungsstraße ist derzeit und perspektivisch nicht geplant. 
Somit besteht keine Relevanz für das Bebauungsplanverfahren. 
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Zu C a) sowie 1. Und 2. 
Im Zuge des erweiterten Verkehrsgutachtens wurde die Pestaloz-
zistraße und die Vermeidung der direkten Pkw-Anfahrt betrachtet. 
Eine Zunahme des Verkehrs und die direkte Anfahrt des Bades durch 
Besucher sollen durch Umbaumaßnahmen in der Pestalozzistraße 
vermieden werden – siehe Verkehrsgutachten vom 19.07.2022. Auf 
den bestehenden Parkplätzen an der Beutelsbacher Straße können 
ausreichend Parkplätze für die Badbesucher zur Verfügung gestellt 
werden. Erweiterungsoptionen stehen zur Verfügung. Eine Zufahrt 
für Rettungs-, Müll- und Versorgungsfahrzeuge bleibt bestehen. Fer-
ner arbeitet die Verwaltung an der Fortschreibung des Masterplanes 
Bildungszentrum, die die Wegeverbindungen und den öffentlich 
Raum im Bildungszentrum betrachtet. Durch die geplanten Maßnah-
men außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans soll eine 
klare und sicher Verkehrsführung, Parkierung und Besucherlenkung 
sichergestellt werden.  
 
Die Befahrung des Feldweges um das Stadion ist nur für landwirt-
schaftlichen Verkehr freigegeben. Geregelt ist dies mit Zeichen 260 
„Verbot für Kraftfahrzeuge“ mit dem  
Hinweisschild „Landwirtschaftlicher Verkehr frei“. Dies wird auch im-
mer wieder in unregelmäßigen Abständen vom Gemeindevollzugs-
dienst kontrolliert und sanktioniert.   
 
Bestandteil des Verkehrsgutachtens ist eine Stellplatzberechnung für 
das Bebauungsplanverfahren bzw. den Hallenbadneubau. In dieser 
Berechnung wurden die bestehenden Nutzungen im gesamten Bil-
dungszentrum berücksichtigt (z.B. bestehende  Baulasten SG Cube 
usw.). Im Ergebnis können die bestehenden Parkplätze alle Nutzun-
gen und den Hallenbadneubau abdecken. Zudem bestehen Erweite-
rungsoption der Parkplätze entlang der Beutelsbacher Straße. Es wird 
auf das Verkehrsgutachten verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag: 
teilweise Berücksichtigung 
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Zu 3: 
Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung lag der Umweltbericht mit 
Grünordnungsplan als Vorentwurf (Arbeitsstand) vor. Zwischenzeit-
lich liegt der Entwurf der Unterlagen inklusive Maßnahmenkonzept 
vor. Die Ergebnisse wurden inhaltlich in das Verfahren eingearbeitet 
und sind Bestandteil des Bebauungsplans. Im Rahmen der Offenlage 
sind die Unterlagen zugänglich. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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Zu 4a: 
Ziel ist es, den Besucherverkehr des Hallenbadneubaus über die Park-
plätze an der Beutelsbacher Straße abzuwickeln. Durch einen Umbau 
der Pestalozzistraße im Bereich des Wendehammers kann das Wohn-
gebiet generell entlastet werden – siehe Verkehrsgutachten vom 
19.07.2022. Für Rettungs-, Müll- und Versorgungsfahrzeuge wird es 
weiterhin eine Zufahrt über die Pestalozzistraße geben. Aus diesem 
Grund wurden keine weiteren Verkehrszählungen für den MIV in den 
Straßen des westlich angrenzenden Wohngebietes durchgeführt. im 
Übrigen wird auf das Verkehrsgutachten und die Ausführung unter Ö 
4 C) verwiesen.  
 
Zu 4b) 
Im zeichnerischen Teil und Textteil der  wird die Art der Nutzung im 
Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung festgesetzt. Es erfolgt 
eine Einteilung der Art der Nutzung in drei Sondergebiete. SO 1 dient 
der Unterbringung des Hallenbadneubaus. Das SO 2 dient der Unter-
bringung von zentralen Sporteinrichtungen, Freizeit- und Schulfrei-
zeiteinrichtungen. Im Zuge der Baumaßnahmen werden auf diese Flä-
che  die bestehenden Kleinspielfelder im Bereich des geplanten Hal-
lenbauneubaus verlegt. SO 3 dient im Wesentlichen der Bestandssi-
cherung des Werferplatzes und baut auf den Festsetzungen des Be-
bauungsplans Bildungszentrum auf. Somit kommen neben dem Hal-
lenbadneubau keine neuen bzw. abweichenden Nutzung zum beste-
henden Bebauungsplan Bildungszentrum hinzu.  
 
Bestandteil des Verkehrsgutachtens ist eine Stellplatzberechnung für 
das Bebauungsplanverfahren bzw. den Hallenbadneubau. In dieser 
Berechnung wurden die bestehenden Nutzungen im gesamten Bil-
dungszentrum berücksichtigt (z.B. bestehende  Baulasten SG Cube 
usw.). Im Ergebnis können die bestehenden Parkplätze alle Nutzun-
gen und den Hallenbadneubau abdecken. Zudem bestehen Erweite-
rungsoption der Parkplätze entlang der Beutelsbacher Straße. Es wird 
auf das Verkehrsgutachten verwiesen. 
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Das Schallgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Bebau-
ungsplanverfahren keine Konflikte hinsichtlich der Wohnbebauung 
bestehen.  
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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Zu 4c und d) 
Siehe Abwägung Ö 4 C) insgesamt. Die Planungen zur Umgestaltung 
der Pestalozzistraße werden parallel zum Bebauungsplanverfahren 
betrieben – siehe Verkehrsgutachten vom 19.07.2022; sind jedoch 
nicht direkter Bestandteil des Satzungsverfahrens. Im Sinne der Wei-
terentwicklung der Bildungszentrum insgesamt und der vorliegenden 
Hallenbadplanung soll die Umsetzung in zeitlichem Zusammenhang 
mit dem Hallenbauneubau erfolgen. Ein Beschluss im Gemeinderat 
ist für die Baumaßnahmen erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag: 
teilweise Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
Zu 5. a) und b) 
 
Ziel ist es, den Besucherverkehr des Hallenbadneubaus über die Park-
plätze an der Beutelsbacher Straße abzuwickeln. Durch einen Umbau 
der Pestalozzistraße im Bereich des Wendehammers kann das Wohn-
gebiet generell entlastet werden – siehe Verkehrsgutachten vom 
19.07.2022. Für Rettungs-, Müll- und Versorgungsfahrzeuge wird es 
weiterhin eine Zufahrt über die Pestalozzistraße geben. Aus diesem 
Grund wurden keine weiteren Verkehrszählungen für den MIV in den 
Straßen des westlich angrenzenden Wohngebietes durchgeführt. Im 
Übrigen wird auf das Verkehrsgutachten verwiesen. Für das gesamte 
Stadtgebiet von Weinstadt werden im Rahmen des "Integrierten Mo-
bilitätsentwicklungsplanes 2040" Zählungen aller Verkehrsarten 
durchgeführt und ausgewertet. Im Ergebnis werden Maßnahmenvor-
schläge erarbeitet. Dieser Prozess wird durch eine breite Bürgerbetei-
ligung begleitet, die im Herbst 2022 anlaufen soll. Die Planungen in 
der Ortsmitte Endersbach stehen in keinem räumlichen Zusammen-
hang mit dem Bebauungsplanverfahren. Die Wohngebiete sollen 
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auch weiterhin nicht mit Durchgangsverkehr belastet werden. An den 

Hallenbadneubau führt keine Sammel- bzw. übergeordnete Straße. 
Durch die geplanten Umbaumaßnahmen in der Pestalozzistraße soll 
die Verkehrssituation verbessert werden – siehe Verkehrsgutachten 
vom 19.07.2022.  
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
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Zu  6 und 7: 
Die Verkehrsuntersuchung kann zu den üblichen Dienststunden mit 
der bitte um vorherige Terminvereinbarung bei der Stadtverwaltung 
eingesehen werden. Das Maßnahmenkonzept liegt dem Entwurf des 
Umweltberichtes bei und kann während der Offenlage bzw. nach Sat-
zungsbeschluss eingesehen werden. Bezüglich des Stellplatznachwei-
ses muss Kontakt mit dem Baurechtsamt aufgenommen werden. 
Bauakten sind grundsätzlich nicht öffentlich zugänglich. Die Stellplatz-
berechnung ist gutachterlich durch einen externen Fachplaner er-
folgt.    
 
 
 
 
 
Zu D: 
Es wird auf die Abwägung der Stellungnahme Ö 4 insgesamt verwie-
sen. Die genannten Aspekte wurden im Bebauungsplanentwurf und 
den dazugehörigen Unterlagen berücksichtigt.  
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung 
 
Der Standort des Hallenbauneubaus wurde in einem mehrstufigen 
Planungsprozess unter Begleitung von externen Fachplanern festge-
legt und durch den Gemeinderat beschlossen. Für den Hallenbauneu-
bau wurde zudem eine Machbarkeitsstudie erstellt, in der die Anfor-
derungen für einen wirtschaftlichen und zukunftsfähigen Betrieb des 
Bades aufgezeigt werden. Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbe-
dingungen wurde der Standort im Planungsprozess angepasst und 
leicht verschoben. Dabei handelt es sich um eine Verschiebung des 
Eingangsbereichs von lediglich ca. 60 Metern. Ferner werden die be-
stehenden Nutzung im Bildungszentrum und im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans gesichert und verlagert. Gegen den alten Standort 
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spricht auch, dass das notwendige Flächenlayout teilweise Bereiche 
des intakten Kunstrasenplatzes benötigt hätte. Insgesamt geht mit 
der zu Grunde liegenden Planung eine Bestandssicherung und Auf-
wertung des Bildungszentrums einher, die einen wesentlichen Bei-
trag zur Daseinsvorsorge in Weinstadt leistet. Durch die Gutachten 
zum Bebauungsplanverfahren wurde gutachterlich bestätigt, dass die 
Planung keine Auswirkungen auf die angrenzenden Wohngebiete hat 
und die Belange des Naturschutzes vollumfänglich berücksichtigt 
werden.   
Beschlussvorschlag: 
Nicht Berücksichtigung 
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